WIESBADEN SITZUNGSVORLAGE Nr. 26-V-21-0008

Biro d. Magistrats

Umdruck nur fur Magistratsmitglieder

Stadtverordnetenversammlung nicht erforderlich erforderlich

offentlich nicht offentlich

(JJ-V-Amt-Nr.)

Betreff Rechtsbehelfe gegen das Wasserverbrauchsteuerurteil des VGH
Dezemat/e Il und IV
|:| Bericht zum Beschluss Nr. vom
Erforderliche Stellungnahmen
[J] Amt fur Innovation, Organisation und Digitalisierung [ ] Rechtsamt
[[] Ké&émmerei ] Umweltamt: Umweltprifung
[] Frauenbeauftragte nach HGIG [] StraRenverkehrsbehérde
[] Frauenbeauftragte nach HGO
[] Sonstiges
Beratungsfolge (wird von Amt 16 ausgefilly DL=NT.
Kommission (® nicht erforderlich erforderlich (O
Auslanderbeirat (® nicht erforderlich erforderlich O
Kulturbeirat (® nicht erforderlich erforderlich O
Ortsbeirat (® nicht erforderlich erforderlich O
Seniorenbeirat (® nicht erforderlich erforderlich O
Magistrat Eingangsstempel @ Tagesordnung A Tagesordnung B O

O ®

wird im Internet / PIWi verdffentlicht

Anlagen o6ffentlich Anlagen nichtéffentlich
Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom Stellungnahme der Kanzlei Quaas & Partner vom 29.
15. April 2026 April 2026 zu den Erfolgsaussichten mdglicher

Rechtsbehelfe gegen das Urteil des VGH vom 15. April
2026




A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemafen Entscheidung sind
[ ] keine finanziellen Auswirkungen verbunden
finanzielle Auswirkungen verbunden (= in diesem Fall bitte weiter ausfiillen)

| Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat
Prognose Zuschussbedarf

HMS-Ampel [ Jrot X grin abs.:

in %:

Il Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat
Budget verfiigte Ausgaben (lst)

26-V-21-0008

14.144.620,08 €
13,2

Investitionscontrolling |:| Investition |:| Instandhaltung abs.:
in %:

Il Ubersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um [ ]Mehrkosten [ ]budgettechnische Umsetzung

. Gesamt- ..davon Finanzierung Kontierung
Typ | Jahr Bezeichnung . .
kosten APL/UPL (Sperre, Ertrag) (Objekt und Konto)

CO | 2026 Gerichtsgebiihren + Anwaltskosten 5.500 1.01.01.01.01.01_677000
Summe einmalige Kosten: 5.500

Summe Folgekosten:

Bei Bedarf Hinweise | Erlauterung (max. 750 Zeichen)
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B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)

(Die Inhalte dieses Feldes werden [auf3er bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet verdffentlicht. Es dirfen hier
keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklarung des/der
Betroffenen liegt vor). Erganzende Erlauterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begriindung, Pkt. II)

Mit Urteil vom 15. April 2026 hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof der Berufung des Landes Hessen
gegen das die stadtische Wasserverbrauchsteuersatzung als rechtmafig einschatzende Urteil des Ver-
waltungsgerichts Wiesbaden stattgegeben und die Wasserverbrauchsteuer als rechtswidrig angesehen.
Es ist nun Uber die Fortfihrung der gerichtlichen Auseinandersetzung zu entscheiden.

C Beschlussvorschlag

1. Es wird zur Kenntnis genommen:

1.1. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat mit Urteil vom 8. April 2025 der Klage der Landeshauptstadt
Wiesbaden gegen die Beanstandung der Wasserverbrauchsteuersatzung durch die Kommunalauf-
sicht stattgegeben.

1.2. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat der gegen dieses Urteil vom Land Hessen eingelegten
Berufung mit dem als Anlage beigefligten Urteil vom 15. April 2026 stattgegeben und somit die
Wasserverbrauchsteuersatzung als rechtswidrig angesehen.

1.3. Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss Nr. 0240 vom 26. September 2024 die Fort-
fihrung des seinerzeit anhangigen Klageverfahrens beschlossen und muss nicht zuletzt deshalb
auch Uber die Einlegung von Rechtsbehelfen Beschluss fassen.

1.4. Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss Nr. 0151 vom 29. Mai 2024 bis zur hinreichen-
den gerichtlichen oder sonstigen Klarung der Zulassigkeit der Erhebung der Wasserverbrauchsteuer
auf deren Erhebung verzichtet.

1.5. Die die Prozessvertretung der Landeshauptstadt Wiesbaden wahrnehmende Kanzlei hat unter dem
29. April 2026 eine Einschatzung zu den Erfolgsaussichten der in Frage kommenden Rechtsbehelfe
abgegeben, die dieser Sitzungsvorlage als nicht-6ffentliche Anlage beigefugt ist;

1.6. Die Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln 1&uft ungeachtet von deren Art am 26. Mai 2026 ab. Diese

missen deshalb fristwahrend eingelegt werden, um die Stadtverordnetenversammlung Uiber das
weitere Vorgehen entscheiden lassen zu kénnen.

2. Der Magistrat beschlief3t:

2.1. Gegen das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshof vom 15. April 2026 - Az. 5 A 1027/25 wird
Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesverwaltungsgericht sowie parallel vorsorglich Grund-
rechtsklage zum Hessischen Staatsgerichtshof erhoben.
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3. Die Stadtverordnetenversammlung moge beschlielRen:
Entweder

3.1 Die eingeleiteten Rechtsmittelverfahren werden fortgesetzt.
3.2 Bis zur endgtiltigen Entscheidung Uber die eingelegten Rechtsbehelfe wird weiterhin auf die Er-
hebung der Wasserverbrauchsteuer verzichtet.

oder

3.1 Die eingeleiteten Rechtsmittelverfahren werden beendet.

D Begrindung

Nachdem zunéchst das Verwaltungsgericht Wiesbaden mit Urteil vom 8. April 2025 die stadtische Was-
serverbrauchsteuersatzung als rechtmafig erkannt hatte, hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof diese
Entscheidung mit seinem Urteil vom 15. April 2026 kassiert.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Urteil maldgeblich auf die Verletzung landesrechtli-
cher hessischer Normen abgestellt, namentlich darauf, dass das Kosteniliberschreitungsverbot des § 10
Abs. 1 Satz 3 des hessischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) durch die genau wie die Wassergebtihr
an den Trinkwasserverbrauch ankniipfende Wasserverbrauchsteuer widerrechtlich umgangen werde, wo-
bei die malRgeblichen Grundsatze sinngemaf auch bei einer privatrechtlichen Ausgestaltung der Wasser-
belieferung wie in Mainz-Amoéneburg, Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim anzuwenden seien. Zudem sei
das VerhaltnismaRigkeitsprinzip durch Besteuerung bereits des ersten Liters entnommenen Trinkwassers
verletzt. Ein Grundbedarf hatte von der Steuerpflicht ausgenommen werden missen.

Gegen das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes wurde das Rechtmittel der Revision zum
Bundesverwaltungsgericht nicht zugelassen. Hiergegen kann als ordentliches Rechtsmittel die Nichtzulas-
sungsbeschwerde zum Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Das Bundesveraltungsgericht kann
im Rahmen dieses Verfahrens die Revision zulassen, v. a. wenn es entgegen dem Verwaltungsgerichts-
hof doch Bundesrecht als durch das Urteil betroffen ansahe. Das Urteil des Hessischen Verwaltungsge-
richtshofes wiirde in diesem Fall vom Bundesverwaltungsgericht einer rechtlichen Priifung unterzogen.
Das Rechtsmittel der Nichtzulassungsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung der begrin-
deten Fassung des Urteils einzulegen. Zugestellt wurde das Urteil der mit der Prozessvertretung der Stadt
betrauten Kanzlei am 23. April 2026, so dass die Rechtsmittelfrist am 26. Mai 2026 ablauft.

Daneben kommt in Betracht, innerhalb derselben Frist den auf3erordentlichen Rechtsbehelf der Grund-
rechtsklage vor dem Hessischen Staatsgerichtshof zu erheben. Dies kénnte auch parallel zur Nichtzulas-
sungsbeschwerde vorsorglich fiir den Fall von deren Zuriickweisung geschehen, da dann der Rechtsweg
vor den hessischen Gerichten ausgeschopft ware.

Die Erfolgsaussichten dieser Rechtsmittel sind nach Einschatzung der mit der Prozessvertretung der
Stadt betrauten Kanzlei maximal als verhalten zu beurteilen. Im Hinblick auf die Nichtzulassungsbe-
schwerde zum Bundesverwaltungsgericht sieht die prozessbevollméachtigte Kanzlei diese ,sicher unter
50 %" und im Hinblick auf die Grundrechtsklage zum Hessischen Staatsgerichtshof als grundséatzlich
»nicht allzu hoch*, wobei die Nichtzulassungsbeschwerde im Vergleich als ,der erfolgversprechendere
Weg“ eingeschatzt wird. Auf die Einschatzung der Kanzlei wird im Ubrigen verwiesen.
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Mit Beschluss Nr. 0240 vom 26. September 2024 hat die Stadtverordnetenversammlung die Fortfihrung
des seinerzeit anhangigen Klageverfahrens beschlossen. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Re-
gelung des § 51 Nr. 18 HGO, wonach ausschlieBlich die Stadtverordnetenversammlung tber die Fiihrung
eines Rechtsstreits von groRerer Bedeutung, bei dem es sich nicht lediglich um ein Geschaft der laufen-
den Verwaltung handeln darf, entscheiden darf, muss auch ber die Einlegung von Rechtsbehelfen ein
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung herbeigefiihrt werden. Diese Entscheidung darf auch nicht
auf einen Ausschuss delegiert werden (vgl. Engelsin: BeckOK KommR He (34. Ed., Stand: 01.12.2025),
§ 51 HGO Rn. 1; Bennemann in: PdK He B-1, § 51 HGO Rn. 1).

Dem Magistrat kommt insoweit die Aufgabe zu, die Interessen der Landeshauptstadt Wiesbaden zu wah-
ren. Vorliegend hat diese Interessenswahrung das_Verhindern einer Verfristung der Rechtsbehelfseinle-
gung zum Gegenstand, damit die Stadtverordnetenversammlung in der Sache liberhaupt noch entschei-
den kann.

Die nachste planmafige Sitzung der Stadtverordnetenversammlung ist flir den 28. Mai 2026 vorgesehen,
mithin zwei Tage nach Ablauf der Rechtsbehelfsfristen. Vor diesem Hintergrund muss ein Rechtsbehelf
zunachst fristwahrend eingelegt und nach dem Votum der Stadtverordnetenversammlung ggf. wieder zu-
rickgenommen werden.

Die gesetzlich anfallenden Kosten fiir das Rechtsmittel der Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesver-
waltungsgericht betragen eine 2,0-Geblihr im Falle der Verwerfung oder Zuriickweisung des Rechtsmit-
tels, mithin 627,00 Euro, bzw. eine 1,0-Gebuhr im Falle der Riicknahme des Rechtsmittels, mithin

313,50 Euro. Die gesetzlichen Anwaltskosten belaufen sich auf eine 1,6-Verfahrensgebiihr, mithin
1.131,20 Euro + 20,00 Euro Dokumentenpauschale + 19 % Umsatzsteuer, mithin insgesamt

1.366,19 Euro. Die Vertretung der Landeshauptstadt Wiesbaden vor dem Bundesverwaltungsgericht kann
allerdings nach § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO durch die Justiziarinnen und Justiziare des Rechtsamts erfol-
gen, wodurch gerade im Falle einer Riicknahme der zunéchst nur fristwahrend eingelegten Nichtzulas-
sungsbeschwerde nur eine 1,0-Gerichtsgebuhr, mithin 313,50 Euro anfallen wirde. Hinzu kommen ggfs.
Beratungskosten.

Das Verfahren vor dem Hessischen Staatsgerichtshof ist hingegen in der Regel kostenfrei, es sei denn
der Rechtsbehelf wurde missbrauchlich erhoben. Fiir eine solche Konstellation sehen wir keine Anknip-
fungspunkte.

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/MessgréRen, Quantitat, Qualitat, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgs-
kontrolle)

Il. Ergdnzende Erlauterungen

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.)
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lll. Geprifte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar gepruft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen)

Ein passiver Verzicht auf die Entscheidung tber die Rechtsbehelfseinlegung fiihrt mit dem Ablauf der
Rechtsbehelfsfristen dazu, dass das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes in Rechtskraft er-
wachst und folglich nicht mehr angegriffen werden kénnte.

Angesichts der Bedeutung der Entscheidung, der gesetzlichen Zuweisung einer ausschliellichen Zustan-
digkeit in § 51 Nr. 18 HGO und der Vorbefassung der Stadtverordnetenversammlung in dieser Sache ist
eine Entscheidung Uber die Einlegung oder Nichteinlegung der in Betracht kommenden Rechtsbehelfe zu
treffen.

Ein passives Verstreichenlassen der Rechtsbehelfsfristen stellt insofern keine gleichwertige Alternative
dar.

IV. Offentlichkeitsarbeit | Biirgerbeteiligung

(Hier sind Informationen Uber Blrgerbeteiligungen in Projekten einzufligen)

Bestatigung der Dezernent*innen

Digital Digital
unterschrieben 1 unterschriebe
Névon Hendrik M I |ena n von Milena

Il [ J Schmehl .2 Lobcke

{t "ZV‘J/ Datum: LO bc Datum:
2026.05.07 2026.05.08
15:44:06 e 07:51:03
+02'00' +02'00'

Dr. Schmehl Lobcke

Stadtkdmmerer Stadtratin

6/6



	Leere Seite
	Leere Seite


			

B  Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)



(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II)
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